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Ratschlag zu einer Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern vom 12. 
April 2000 (Steuergesetz, StG) betreffend Besteuerung von 
Mitarbeiterbeteiligungen und Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes 
 
12.0895.01, Ratschlag des RR vom 12.06.2012 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 

Regierungsrates Nr. 12.0895.01 vom 12. Juni 2012 und nach dem mündlichen Antrag der 

Wirtschafts- und Abgabekommission vom 24. Oktober 2012, beschliesst: 

 

I. 

 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird wie folgt 

geändert: 

 

§ 5 lit. b erhält folgende neue Fassung: 

 

b) als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristischen Personen 

mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton Tantiemen, Sitzungsgelder, feste 

Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen beziehen; 

 

§ 8 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 

 
3 Bei Zuzug aus einem anderen Kanton beginnt die Steuerpflicht auf Grund 

persönlicher Zugehörigkeit am ersten Tag der Steuerperiode, in welcher der 
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Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes stattfindet. Bei Wegzug in einen 

anderen Kanton endet die Steuerpflicht auf Grund persönlicher Zugehörigkeit am 

letzten Tag der dem Wegzug vorangehenden Steuerperiode. Kapitalleistungen 

gemäss § 39 sind steuerbar, wenn die steuerpflichtige Person im Zeitpunkt der 

Fälligkeit im Kanton steuerrechtlichen Wohnsitz hat. 

 

Vor § 18 wird folgender neuer Titel eingefügt: 

 

a) Grundsatz 

 

§ 18 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

 

§ 18. Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-

rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie 

Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und 

Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile 

aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile. 

 

Nach § 18 werden folgende §§ 18a-18d samt Titel b-e eingefügt: 

 

b) Mitarbeiterbeteiligungen 

 

§ 18a. Als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten: 

 

a) Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile oder 

Beteiligungen anderer Art, die die Arbeitgeberin, deren Muttergesellschaft oder 

eine andere Konzerngesellschaft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgibt; 

b) Optionen auf den Erwerb von Beteiligungen nach lit. a. 
2 Als unechte Mitarbeiterbeteiligung gelten Anwartschaften auf blosse 

Bargeldabfindungen. 

 

c) Einkünfte aus echten Mitarbeiterbeteiligungen 

 

§ 18b. Geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen, ausser aus 

gesperrten oder nicht börsenkotierten Optionen, sind im Zeitpunkt des Erwerbs als 

Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit steuerbar. Die steuerbare 

Leistung entspricht deren Verkehrswert vermindert um einen allfälligen 

Erwerbspreis. 
2 Bei Mitarbeiteraktien sind für die Berechnung der steuerbaren Leistung 

Sperrfristen mit einem Diskont von 6 Prozent pro Sperrjahr auf deren 

Verkehrswert zu berücksichtigen. Dieser Diskont gilt längstens für zehn Jahre. 
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3 Geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbeiteroptionen 

werden im Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare Leistung entspricht 

dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert um den Ausübungspreis. 

 

d) Einkünfte aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen  

 

§ 18c. Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen sind im Zeitpunkt 

ihres Zuflusses steuerbar. 

 

e) Anteilsmässige Besteuerung 

 

§ 18d. Hatte die steuerpflichtige Person nicht während der gesamten Zeitspanne 

zwischen Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts der gesperrten 

Mitarbeiteroptionen (§ 18b Abs. 3) steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 

der Schweiz, so werden die geldwerten Vorteile daraus anteilsmässig im 

Verhältnis zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne 

besteuert. 

 

Nach § 25 lit. h wird folgende lit. h
bis
 eingefügt: 

 

hbis) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jährlich 5'000 Franken 

für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der 

Feuerwehr (Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur 

Rettung, Brandbekämpfung, allgemeinen Schadenwehr, 

Elementarschadenbewältigung und dergleichen); ausgenommen sind 

Pauschalzulagen für Kader, Funktionszulagen sowie Entschädigungen für 

administrative Arbeiten und für Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig 

erbringt; 

 

§ 46 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
2 Wertpapiere und Forderungen werden nach ihrem Kurswert und in Ermangelung 

eines solchen nach dem Verkehrswert oder nach dem inneren Wert bewertet. 

Falls deren Gesamtertragswert (Summe der Erträgnisse, kapitalisiert zu einem 

vom Regierungsrat festzulegenden Satz) niedriger ist als deren 

Gesamtverkehrswert (Summe der zu Kurs-, Verkehrs- oder inneren Werten 

bewerteten Wertpapiere und Forderungen), wird das Mittel der beiden Werte 

besteuert. Allfällige Sperrfristen auf Mitarbeiterbeteiligungen gemäss § 18b Abs. 1 

sind angemessen zu berücksichtigen; Mitarbeiterbeteiligungen nach § 18b Abs. 3 

und § 18c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu deklarieren. 
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§ 91 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
2 Steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis, mit Einschluss der 

Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, 

Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, 

geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile 

sowie die Ersatzeinkünfte wie Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung und 

Arbeitslosenversicherung. 

 

§ 98 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 

 

§ 98. Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung 

von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kanton 

unterliegen für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 

Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen einem 

Steuerabzug an der Quelle. 
2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung 

ausländischer Unternehmungen, welche im Kanton Betriebsstätten unterhalten, 

unterliegen für die ihnen zulasten dieser Betriebsstätte ausgerichteten Tantiemen, 

Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen 

Vergütungen einem Steuerabzug an der Quelle. 

 

Nach § 100 wird folgender § 100a samt Titel 6
bis 
eingefügt: 

 

6bis. Empfänger und Empfängerinnen von Mitarbeiterbeteiligungen 

 

§ 100a. Personen, die im Zeitpunkt des Zuflusses von geldwerten Vorteilen aus 

gesperrten Mitarbeiteroptionen (§ 18b Abs. 3) im Ausland wohnhaft sind, werden 

für den geldwerten Vorteil anteilsmässig nach § 18d steuerpflichtig. 
2 Die Steuer beträgt 26 Prozent des geldwerten Vorteils. 

 

§ 157 Abs. 1 lit. e erhält folgende neue Fassung: 

 

e) Arbeitgebende über ihre Leistungen an die Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen in Form eines Exemplars des Lohnausweises oder in anderer 

von der Steuerverwaltung genehmigter Form; ebenfalls zu bescheinigen sind 

geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen sowie die Zuteilung und die 

Ausübung von Mitarbeiteroptionen. 
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§ 164 Abs. 2 Sätze 2 und 3 erhalten folgende neue Fassung: 

 

Die Beweismittel sind der Rekursschrift beizulegen oder, soweit dies nicht möglich 

ist, genau zu bezeichnen. Entspricht der Rekurs diesen Anforderungen nicht, so 

wird der betroffenen Person unter Androhung des Nichteintretens eine 

angemessene Frist zur Verbesserung angesetzt. 

 

§ 171 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
2 Der Rekurs ist innert 30 Tagen seit der Zustellung des Entscheids beim 

Verwaltungsgericht zu erheben. § 164 Abs. 2 gilt sinngemäss. 

 

§ 171 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

 
4 Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Gesetzes 

über die Verwaltungsrechtspflege. 

 

Nach § 189 Abs. 1 lit. c  wird folgende lit. d eingefügt: 

 

d) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen zu 

entrichten; die Arbeitgeberin schuldet die anteilsmässige Steuer auch dann, wenn 

der geldwerte Vorteil von einer ausländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet 

wird. 

 

§ 234 wird um folgenden Abs. 25 ergänzt: 

 
25 Die Änderungen und Ergänzungen gemäss Grossratsbeschluss vom 17. 

Oktober 2012 sind erstmals für die Steuern der Steuerperiode 2013 anwendbar, 

vorbehältlich der Änderungen und Ergänzungen zu den §§ 164 Abs. 2 und 171 

Abs. 2 und 4, welche mit Eintritt der Rechtskraft des Grossratsbeschlusses 

wirksam werden. 

 

II. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt 

ihrer Rechtskraft wirksam. 

 


